
Theodor Schilling

Der Schutz der Menschenrechte
gegen den Sicherheitsrat

und seine Mitglieder

Möglichkeiten und Grenzen

Antrittsvorlesung

6. Mai 2003

Humboldt-Universität zu Berlin
Juristische Fakultät

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Dokumenten-Publikationsserver der Humboldt-Universität...

https://core.ac.uk/display/127598706?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


Die digitalen Ausgaben der Öffentlichen Vorlesungen sind abrufbar über
den Dokumenten- und Publikationsserver der Humboldt-Universität unter:
http://edoc.hu-berlin.de

Herausgeber:
Der Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin
Prof. Dr. Jürgen Mlynek

Copyright: Alle Rechte liegen beim Verfasser
Berlin 2004

Redaktion:
Birgit Eggert
Forschungsabteilung der Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
D–10099 Berlin

Herstellung:
Forschungsabteilung der Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
D–10099 Berlin

Heft 125

ISSN 1618-4858 (Printausgabe)
ISSN 1618-4866 (Onlineausgabe)
ISBN 3-86004-168-1
Gedruckt auf 100 % chlorfrei gebleichtem Papier

125_schilling_umschlag.fm  Seite 2  Samstag, 24. Januar 2004  1:32 13



3

Einleitung

Untersucht werden soll die komplexe Frage, ob es denjenigen
Mitgliedern des Sicherheitsrats, die Vertragsstaaten der (Europä-
ischen) Menschenrechtskonvention (EMRK) oder des Internati-
onalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (IP) sind,
durch diese Verträge verboten ist, Sicherheitsratsbeschlüssen un-
ter Kap. VII der Charta der Vereinten Nationen (VNC) zuzustim-
men, die es Einsatzkräften erlauben oder vorschreiben, am Ein-
satzort Menschenrechtspositionen zu verletzen, insbesondere
Folter einzusetzen. Bejahendenfalls ist weiter zu prüfen, ob die-
ses Verbot in Verfahren vor den Vertragsorganen – Europäischer
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und Menschenrechts-
ausschuss (MRA) – geltend gemacht werden kann. Der Frage
kommt einige praktische Bedeutung zu, da von den fünf ständi-
gen Mitgliedern des Sicherheitsrats drei – Frankreich, Russland,
das Vereinigte Königreich – Vertragsstaaten der EMRK sind,
während vier – die genannten drei und die USA – den IP ratifi-
ziert haben. Von diesen haben allerdings nur zwei – Frankreich
und Russland – auch das (1.) Fakultativprotokoll zum IP (FP1)
ratifiziert und sich damit dem Individualbeschwerdeverfahren
unterworfen; das ist für die prozedurale Seite der Fragestellung
von Belang. Auch von den nichtständigen Mitgliedern des Si-
cherheitsrats ist eine – naturgemäß wechselnde – Anzahl Ver-
tragsstaat des einen oder anderen oder auch beider Menschen-
rechtsverträge.

Anlass für die Fragestellung sind mehrere Resolutionen des Si-
cherheitsrats. In der Res. 1386 (2001)1 hat der Sicherheitsrat die
Einrichtung der ISAF, der International Security Assistance
Force, genehmigt, die die Interimsverwaltung in Afghanistan da-
durch unterstützen soll, dass sie die Sicherheit in Kabul gewähr-
leistet. In derselben Resolution hat der Sicherheitsrat unter
Kap. VII der VNC zugleich diejenigen Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die an der ISAF teilnehmen, ermächtigt, alle zur
Erfüllung ihres Auftrags erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen2. Ganz entsprechend ermächtigt Res. 1511 (2003) „ei-
ne multinationale Truppe unter gemeinsamer Führung, alle er-
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forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit und Stabilität im Irak beizutragen“3. Diese
Blankoermächtigung von Einsatzkräften, die im Grunde die Auf-
gaben einer Polizeitruppe erfüllen, ist unter menschenrechtlichen
Gesichtspunkten überaus fragwürdig; sie deckt Eingriffe in alle
möglichen Menschenrechtspositionen von der Unversehrtheit
der Wohnung bis zur körperlichen Integrität (Folterverbot) ab.
Als innerstaatliche Regelung von Polizeibefugnissen wäre sie
eklatant ungenügend; da sie den Anforderungen namentlich des
EGMR an die „Qualität“ eines Gesetzes4, insbesondere die Fol-
genvorhersehbarkeit, nicht genügt, wäre sie keine zulässige Ein-
schränkung von Menschenrechten.

Grund für die Komplexität der Fragestellung ist, dass ein Schutz
von Menschenrechtspositionen gegen den Sicherheitsrat selbst
nicht in Betracht kommt. Materielle Rechtspositionen, die gegen
den Sicherheitsrat selbst in Stellung gebracht werden könnten,
ergeben sich nicht aus völkerrechtlichen Verträgen: Die Verein-
ten Nationen, deren Organ der Sicherheitsrat ist, sind nicht Ver-
tragspartei von Menschenrechtsverträgen5, und die Menschen-
rechtsbestimmungen ihrer Charta, namentlich Art. 1 Abs. 3
VNC, geben nur Leitlinien für das Vorgehen des Sicherheitsrats,
der allein zuständig ist, die konkrete Abwägung mit seiner pri-
mären Pflicht zur Friedenssicherung nach Kap. VII vorzuneh-
men6. Dass der Begriff „Weltfrieden und internationale Sicher-
heit“ in der Praxis des Sicherheitsrats auch die Abwesenheit von
schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen um-
fasst und solche Verletzungen damit Maßnahmen nach Kap. VII
auslösen können7, ändert nichts daran, dass der Sicherheitsrat
nach Maßgabe der von ihm selbst vorgenommenen Abwägung
gegen die maßgeblichen Sicherheitsinteressen nicht an die Be-
achtung von Menschenrechtspositionen gebunden ist, wenn es
um von ihm selbst unter Kap. VII angeordnete Aktionen geht.

Auch aus Völkergewohnheitsrecht ergeben sich keine solchen
Rechtspositionen. Zwar gilt zumindest das Folterverbot
gewohnheitsrechtlich8; ihm ist wohl sogar der Rang von ius co-
gens zuzuerkennen9. Weder aus der gewohnheitsrechtlichen Gel-
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tung noch aus dem Rang als ius cogens folgt jedoch, dass das
Verbot auch den Sicherheitsrat bindet.

Für die VNC, die als völkerrechtlicher Vertrag vom Völkerge-
wohnheitsrecht abweichen kann, sind der Weltfrieden und die in-
ternationale Sicherheit die höchsten Werte, wie sich aus der her-
ausgehobenen Stellung dieser Ziele in Art. 1 Abs. 1 VNC ergibt.
Daher ist davon auszugehen, dass der Sicherheitsrat, wenn er ge-
mäß der VNC festgestellt hat, dass eine Friedensbedrohung vor-
liege, nach der VNC befugt ist, von Völkergewohnheitsrecht ab-
zuweichen, sofern er annehmen kann, dass seine Entscheidung
dem Frieden und der Sicherheit dient10. Das gilt auch gegenüber
menschenrechtlichem Völkergewohnheitsrecht; die Abwägung
des Schutzes von Frieden und Sicherheit mit anderen Erwägun-
gen ist nach der VNC Sache allein des Sicherheitsrats11. Gerade
bei dem Folterverbot ist das nicht ohne praktische Relevanz. Zur
Aufrechterhaltung der Ordnung, insbesondere zur Verhütung
terroristischer Attacken, mag es nicht selten als erforderlich an-
gesehen werden, Personen zu foltern, von denen vermutet wird,
dass sie Träger wichtiger Informationen sind12.

Auch wenn das Folterverbot als ius cogens angesehen wird, än-
dert das an dieser Rechtslage nichts. Zwar heißt es in der Litera-
tur, es sei allgemein akzeptiert, dass ius cogens auch den Sicher-
heitsrat binde, da das im Wesen dieses Rechts liege13, und dass
Art. 103 VNC aufgrund der schlichten Normenhierarchie auf ei-
nen Konflikt zwischen einem Sicherheitsratsbeschluss und ius
cogens keine Anwendung finden könne14. Doch ist diese Auffas-
sung nicht überzeugend.

Die Annahme, dass ius cogens in der Normenhierarchie über der
VNC und damit über Beschlüssen des Sicherheitsrats stehe, ließe
sich auf die ius cogens-Definition in Art. 53 des Wiener Überein-
kommens über das Recht der Verträge (WVÜ) stützen, insbeson-
dere auf deren letzten Halbsatz, der nur die Möglichkeit vorsieht,
ius cogens durch eine spätere ius cogens-Norm zu ändern: Wenn
anderes Recht einer ius cogens-Norm nicht nach dem Grundsatz
von der lex posterior derogieren kann, dann steht es hierarchisch
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unter dieser. Jedoch muss es der Natur der Sache nach noch wei-
tere Möglichkeiten geben, ius cogens zu ändern. Hierzu zählt na-
mentlich der Abschluss eines wirklich weltweiten Vertrages15.
Da ein solcher Vertrag von allen Mitgliedern der internationalen
Gemeinschaft geschlossen wird und für das Entstehen von ius
cogens nach Art. 53 WVÜ dessen Annahme durch die Gesamt-
heit der internationalen Staatengemeinschaft erforderlich ist, ste-
hen ius cogens und der Vertrag zwangsläufig auf derselben hier-
archischen Stufe16; die derogatorische Kraft von Normen bemisst
sich grundsätzlich nach dem jeweiligen Rang des – hier identi-
schen – Normsetzers17. Zwischen ius cogens und einem solchen
Vertrag richtet sich der Vorrang also im Fall des Widerspruchs
nach dem Grundsatz von der lex posterior.

Wichtigstes Beispiel eines wirklich weltweiten Vertrages ist die
VNC18. Diese ging bei ihrer Annahme damit allem ius cogens
vor, falls es solches seinerzeit schon gegeben haben sollte. Sie
konnte also auch den Sicherheitsrat von der Beachtung von ius
cogens entbinden, was sie nach ihrem Sinn und Zweck auch in-
sofern tat, als es der Friedenssicherung dient. Die Frage ist damit,
ob sich seitdem neues ius cogens gerade auf dem Gebiet des Fol-
terverbots gebildet hat, das nunmehr gerade auch den Sicher-
heitsrat bindet.

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass das völkerrechtli-
che Folterverbot erst nach der Annahme der VNC zu ius cogens
erstarkte und damit dieser grundsätzlich als lex posterior vor-
geht; Entsprechendes ergäbe sich für einen nicht universellen
Vertrag aus Art. 64 VNC. Das beantwortet freilich noch nicht die
Frage, ob der Sicherheitsrat zu den Adressaten dieses Folterver-
bots gehört, also danach, was hierzu aus dem Wesen des ius co-
gens folgt. Es wäre sicherlich ein Zirkelschluss, zu sagen, dass
Normen, die den Sicherheitsrat nicht bänden, kein ius cogens
wären, und dass deshalb ius cogens den Sicherheitsrat binden
müsse. Vielmehr sind die Eigenschaften, die einer Norm des ius
cogens als solcher zukommen, durchaus ungeklärt. Es mag ius
cogens-Normen geben, die auch den Sicherheitsrat binden, doch
ist nicht ersichtlich, dass sich das generell von allen derartigen
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Normen sagen ließe; für das Gewaltverbot, das nach verbreiteter
Ansicht ius cogens ist, ist im Gegenteil praktisch unbestritten,
dass es den Sicherheitsrat nicht bindet19. Vielmehr ist eine solche
Bindung nur anzunehmen, wenn gerade diese Wirkung einer
spezifischen ius cogens-Norm von der internationalen Staaten-
gemeinschaft in ihrer Gesamtheit anerkannt wird. Ein Wider-
spruch zwischen ius cogens und der VNC liegt nur vor, und
Art. 53 und 64 WVÜ können folglich hier erst dann angewandt
werden, wenn festgestellt ist, dass eine bestimmte ius cogens-
Norm auch den Sicherheitsrat binden soll20.

Ius cogens ist ein Institut des Völkergewohnheitsrechts: demge-
mäß ist sein Inhalt, und der Inhalt seiner einzelnen Normen,
durch usus und opinio iuris bestimmt21. Dem genügt es nicht,
„some iron rules“ zu postulieren, von denen der Sicherheitsrat
nicht abweichen dürfe; vielmehr ist positiv festzustellen, dass der
Sicherheitsrat durch diese Normen gebunden ist22. Eine Übung
dahin, dass das Folterverbot auch den Sicherheitsrat bindet, wird
sich aber nicht nachweisen lassen. Dass am Verhalten des Si-
cherheitsrats unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten Kritik
geäußert wurde, und dass die Vereinten Nationen und ihre Mit-
gliedstaaten eine Verpflichtung anerkannt haben sollen, auf die-
se Kritik zu antworten, und gelegentlich den kritisierten Punkten
abgeholfen haben, genügt den Anforderungen an eine solche
Übung nicht23. Obwohl die Folter von allen in Art. 3 EMRK ver-
botenen Misshandlungen ein besonderes Stigma trägt24, wird sich
zudem, was die opinio iuris betrifft, kaum vertreten lassen, dass
alle Staaten die Auffassung vertreten, dass Folter unter allen Um-
ständen, selbst gegenüber den fürchterlichsten Terrordrohungen,
verboten sei25, und dass dies auch gegenüber dem Sicherheitsrat
gelte.

Wenn bei der materiellen Seite der Frage nach der Bindung des
Sicherheitsrats an Menschenrechtspositionen, namentlich an das
Folterverbot, gleichwohl Zweifel verbleiben mögen, so ist die
formelle Seite doch völlig klar: Einen prozeduralen Schutz gegen
Beschlüsse des Sicherheitsrats kennt das Völkerrecht nicht26; we-
der der Sicherheitsrat noch die Vereinten Nationen, deren Organ
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er ist, kann (können) vor irgendeinem internationalen Organ zur
Rechenschaft gezogen werden27. Wirksamer Schutz von Men-
schenrechtspositionen gegen einen Beschluss des Sicherheitsrats
ist also, wenn überhaupt, dann nur gegen die einzelnen Mitglie-
der des Sicherheitsrats möglich. Damit würde diesen gegebenen-
falls zugleich der „corporate veil“ des Sicherheitsratsbeschlusses
entzogen, hinter dem sie sich sonst verstecken könnten.

I. Die Bindung der Mitglieder des Sicherheitsrats an Men-
schenrechtsverträge bei ihrem Abstimmungsverhalten

Ein Schutz von Menschenrechtspositionen gegen einen Sicher-
heitsratsbeschluss in Form des Schutzes gegen seine Mitglieder
ist offenkundig nur möglich, wenn diejenigen Mitglieder des Si-
cherheitsrats, die Vertragsstaaten von Menschenrechtsverträgen
sind, auch bei ihrem Abstimmungsverhalten im Sicherheitsrat an
diese gebunden sind. Diese Voraussetzung lässt sich in die zwei
Unterfragen auflösen, ob die Abstimmung als Ausübung von
Hoheitsgewalt im Sinne der Menschenrechtsverträge anzusehen
ist, was nach Art. 1 EMRK, 2 I IP die Bindung von deren Ver-
tragsstaaten erst begründet, und ob die VNC einer Bindung der
Sicherheitsratsmitglieder an die Menschenrechtsverträge bei der
Abstimmung im Sicherheitsrat entgegen steht. Gegebenenfalls
ist noch der Umfang dieser Bindung zu erörtern.

1. Die Abstimmung im Sicherheitsrat als Ausübung von
Hoheitsgewalt

Nach Art. 1 EMRK sichern die Vertragsstaaten allen ihrer Ho-
heitsgewalt unterstehenden Personen („everyone within their ju-
risdiction“) die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu; Art. 2
I IP enthält eine entsprechende Regelung. Zur Ausübung der Ho-
heitsgewalt hat der EGMR im Urteil Matthews entschieden, oh-
ne den Begriff weiter zu definieren und damit einzuschränken,
dass Art. 1 EMRK nicht nach der Art der fraglichen Maßnahme
unterscheide und keinen Teil der „Hoheitsgewalt“ eines Ver-
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tragsstaats von der Überprüfung an Hand der EMRK ausnehme28.
Mit dieser Begründung hat der EGMR das Abstimmungsverhal-
ten des Vereinigten Königreichs im Rahmen der im Rat vereinig-
ten Vertreter der Mitgliedstaaten der EU als Ausübung von Ho-
heitsgewalt angesehen. Diese Begründung ist ohne weiteres auf
die Abstimmung im Sicherheitsrat zu übertragen; grundsätzlich
ist damit auch diese als Ausübung von Hoheitsgewalt im Sinne
des Art. 1 EMRK und des Art. 2 I IP anzusehen29.

Dem könnte entgegenstehen, dass der Sicherheitsrat autonom
entscheidet, also kein Organ des Vertragsstaats ist. So hat die
EKMR im Fall Hess die Beschwerde gegen das Vereinigte Kö-
nigreich wegen der fortdauernden Haft von Rudolf Hess im alli-
ierten Viermächtegefängnis in Spandau für unzulässig erklärt,
weil das Vereinigte Königreich dort nur als Teilhaber einer ge-
meinsamen Verantwortlichkeit tätig werde, die es mit den ande-
ren drei Mächten teile, und diese Teilhabe keine Ausübung von
Hoheitsgewalt i.S. des Art. 1 EMRK sei30. Diese Auffassung der
EKMR, bei der es sich nur um ein obiter dictum handelt31, über-
sieht jedoch, dass es hier um die eigene Entscheidung des Ver-
tragsstaats darüber geht, wie er im Rahmen der autonomen Stelle
abstimmen will, nicht um den Beschluss dieser Stelle als solcher.
Demgemäß hat auch der EGMR im Urteil Matthews entschie-
den, dass das Vereinigte Königreich für eine Maßnahme der – si-
cherlich ebenfalls autonomen – Europäischen Union verantwort-
lich sei, die den Einwohnern von Gibraltar das Wahlrecht zum
Europäischen Parlament aberkannte, und die ohne die Zustim-
mung des Vereinigten Königreichs nicht hätte erlassen werden
können, da ihr Erlass Einstimmigkeit voraussetzte32. Die Autono-
mie des Sicherheitsrats steht also dem nicht entgegen, dass die
Vertragsstaaten der Menschenrechtsverträge unter diesen für ihr
Abstimmungsverhalten im Sicherheitsrat verantwortlich sind.
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2. Die VNC und die Bindung der Sicherheitsratsmitglieder an 
Menschenrechtsverträge

Auch die VNC steht einer Verantwortlichkeit der Vertragsstaa-
ten der Menschenrechtsverträge für ihr Abstimmungsverhalten
im Sicherheitsrat nicht entgegen. Zwar geht die VNC den Men-
schenrechtsverträgen für Staaten, die beiden Verträgen angehö-
ren, vor; das ergibt sich aus Art. 103 VNC in Verbindung mit
dem Umstand, dass die Menschenrechtsverträge jünger sind als
die VNC und somit jedenfalls in der Ratifikation der Charta
durch die Vertragsstaaten der (späteren) Menschenrechtsverträ-
ge kein Verstoß gegen die letzteren liegen kann33. Dieses Vor-
rangverhältnis ist jedoch nur von Belang, wenn eine Verpflich-
tung der Vertragsstaaten aus der VNC einer Verpflichtung aus
den Menschenrechtsverträgen unausweichlich widerspricht,
nicht aber dann, wenn die Mitglieder des Sicherheitsrats die
Möglichkeit haben, beide Verpflichtungen zugleich zu achten.

Ein unausweichlicher Widerspruch zwischen den Verpflichtun-
gen aus den Menschenrechtsverträgen und denjenigen aus der
VNC könnte vorliegen, wenn eine Bindung der Vertragsstaaten
der Menschenrechtsverträge an diese Verträge auch bei der Ab-
stimmung im Sicherheitsrat diesen bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben behindern würde34. Eine solche Behinderung ließe sich an-
nehmen, wenn die Beachtung der Menschenrechtsverträge durch
deren Vertragsstaaten die Entscheidungsfindung des Sicherheits-
rats unangemessen erschweren würde. Doch ist diese Annahme
nicht überzeugend: Die Mitglieder des Sicherheitsrats verfolgen
bei der Abstimmung in diesem offenkundig nationale Interessen.
Das ist ihnen in der VNC nicht verwehrt; die Einrichtung des
sog. Vetos der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats belegt
vielmehr, dass die VNC den nationalen Interessen der Mitglieder
des Sicherheitsrats Bedeutung beimisst35. Das ist im Übrigen
auch völlig legitim, da es sich beim Sicherheitsrat um ein politi-
sches Organ36 und nicht um ein Gericht handelt. Die Verfolgung
nationaler Interessen kann also nicht als unzulässige Behinde-
rung der Aufgaben des Sicherheitsrats gewertet werden. Dann
aber gibt es keinen Grund, dessen Mitglieder im Rahmen der
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Verfolgung nationaler Interessen nicht auch als zur Beachtung
derjenigen Menschenrechte verpflichtet anzusehen, zu deren Be-
achtung sie sich vertraglich verpflichtet haben, zumal die Ach-
tung vor den Menschenrechten nach Art. 1 Abs. 3 VNC zu den
Zielen der Vereinten Nationen gehört und diese Ziele Leitlinien
für die Beschlussfassung des Sicherheitsrats auch unter Kap. VII
sind37.

Ein unausweichlicher Widerspruch zwischen den Verpflichtun-
gen aus den Menschenrechtsverträgen und denjenigen aus der
VNC könnte weiter vorliegen, wenn die Mitglieder des Sicher-
heitsrats als solche durch die VNC auch ohne entsprechenden Si-
cherheitsratsbeschluss zur Wahrung und Wiederherstellung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit verpflichtet wä-
ren, selbst wenn die Beachtung dieser Verpflichtung die Verlet-
zung sonstiger völkerrechtlicher Pflichten, darunter derjenigen
aus den Menschenrechtsverträgen, bedeuten würde38. Jedoch
lässt sich eine solche Verpflichtung, also eine Bindung der Mit-
glieder des Sicherheitsrats an eine rein materiell verstandene
Friedenssicherungspflicht, vor einem entsprechenden Beschluss
des Sicherheitsrats schon deshalb nicht annehmen, weil den Si-
cherheitsrat selbst gerade keine solche Pflicht trifft: Nach Art. 39
VNC stellt der Sicherheitsrat fest, ob eine Bedrohung oder ein
Bruch des Friedens vorliegt. Wenn dies auch eine rechtlich ge-
bundene Entscheidung ist39, dann doch nur in dem Sinne, dass der
Sicherheitsrat die Feststellung nicht treffen darf, wenn objektiv
keine Friedensbedrohung vorliegt, nicht aber in dem Sinne, dass
er sie treffen müsste, wenn objektiv eine Friedensbedrohung
vorliegt40.

3. Der Umfang der Bindung der Mitglieder des Sicherheitsrates 
an Menschenrechtsverträge

Da eine Bindung der Mitglieder des Sicherheitsrates an die Men-
schenrechtsverträge, deren Vertragsparteien sie sind, bei ihrem
Abstimmungsverhalten im Sicherheitsrat somit im Grundsatz zu
bejahen ist, bleibt zu prüfen, ob das generell oder nur in den Fäl-
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len gilt, in denen dieses Verhalten für die Beschlussfassung des
Sicherheitsrats entscheidend ist. Da die Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten aus den Menschenrechtsverträgen eine Ergebnis-
pflicht ist oder ihr doch gleichkommt41, können sie nur dann ver-
pflichtet sein, in einer bestimmten Weise abzustimmen, wenn sie
dadurch einen zugesicherten Menschenrechten abträglichen Be-
schluss verhindern können42. Das ist dann der Fall, wenn die
Stimmabgabe einem Veto gegen den Beschluss gleichkommt,
wie es sich nach Art. 27 Abs. 3 VNC bei negativer Stimmabgabe
der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats verhält, oder wenn
eine andere Stimmabgabe die für einen Beschluss erforderliche
Mehrheit schaffen würde. Kann ein Mitglied einen den Men-
schenrechten abträglichen Beschluss nicht verhindern, was nur
bei nicht-ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats in Betracht
kommt, so entfällt damit die Pflicht zu einer bestimmten Stimm-
abgabe.

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Rechtsprechung. Die
Maßnahme der EU, um die es im Fall Matthews ging, musste
einstimmig erlassen werden43, so dass jeder Mitgliedstaat der EU
sie verhindern konnte; das Urteil des EGMR, das dem Vereinig-
ten Königreich sein Abstimmungsverhalten zum Vorwurf macht,
beruht auf diesem Punkt. Im Fall Hess hingegen hatte die Be-
schwerdeführerin vom Staat nicht die Verhinderung, sondern die
Herbeiführung eines Beschlusses der Viermächte-Verwaltung
verlangt, der nur einstimmig hätte gefasst werden können. Hier
kam die EKMR zu dem Ergebnis, dass das Vereinigte König-
reich nur als Teilhaber der Viermächte-Verantwortung gehandelt
habe44, und die Beschwerde deshalb für unzulässig erklärt. Sie
hat aber nicht entschieden, dass die Beschwerde auch unzulässig
gewesen wäre, wenn der Vertragsstaat die Verwaltung entgegen
dem Willen der anderen drei Mächte daran gehindert hätte, die
materiellen Bestimmungen der EMRK zu beachten45. Die Ent-
scheidung der EKMR entspricht also der beschriebenen Be-
schränkung der Abstimmungspflichten der Vertragsstaaten; da
das Abstimmungsverhalten des Vereinigten Königreichs im kon-
kreten Fall für die Entscheidung der Viermächte-Verwaltung
nicht ausschlaggebend war, trafen es keine solchen Pflichten.
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4. Zwischenergebnis

Damit komme ich zu dem Zwischenergebnis, dass diejenigen
Mitglieder des Sicherheitsrats, die Vertragsstaaten von Men-
schenrechtsverträgen sind, bei ihrem Abstimmungsverhalten im
Sicherheitsrat an diese gebunden sind, da die Abstimmung im Si-
cherheitsrat Ausübung von Hoheitsgewalt im Sinne der Men-
schenrechtsverträge ist und Art. 103 VNC der Bindung der Ver-
tragsstaaten der Menschenrechtsverträge an diese bei ihrer
Abstimmung im Sicherheitsrat nicht entgegensteht. Diese Ver-
tragsstaaten sind daher verpflichtet, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten Sicherheitsratsbeschlüsse zu verhindern, wenn ihre
Zustimmung zu diesen gegen den jeweiligen Menschenrechts-
vertrag verstoßen würde.

II. Der Verstoß gegen Menschenrechtsverträge

Die Zustimmung eines Vertragsstaates eines Menschenrechts-
vertrags zu einem Beschluss des Sicherheitsrats, der zur Verlet-
zung von Menschenrechtspositionen im Einsatzgebiet ermäch-
tigt, kann nur dann eine Verletzung dieses Vertrages darstellen,
wenn dieser sie verbietet, wenn die Zustimmung also gegen die
Pflicht des Vertragsstaats verstößt, dafür Sorge zu tragen, dass
die zugesicherten Menschenrechte auch tatsächlich zugesichert
sind. Gegen diese Pflicht kann die Zustimmung zum einen ver-
stoßen, wenn dem zustimmenden Vertragsstaat auf dem Sicher-
heitsratsbeschluss beruhendes, gegen Menschenrechtspositionen
verstoßendes Verhalten von Einsatzkräften des Einsatzstaates
zugerechnet werden kann, und zum anderen, wenn die Zustim-
mung dazu führt, dass Ziel und Zweck des Menschenrechtsver-
trags vereitelt werden.

1. Die Zurechnung von Verhalten des Einsatzstaates

Hier ist zu prüfen, ob sich die Zustimmung zu dem Sicherheits-
ratsbeschluss mit der Begründung als Verstoß gegen die Men-
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schenrechtsverträge betrachten lässt, dass die Durchführung des
Beschlusses im Einsatzgebiet, die möglicherweise tatsächlich
Menschenrechtspositionen verletzt, dem Abstimmungsverhalten
des zustimmenden Vertragsstaats zuzurechnen ist, ob diesen also
eine mittelbare Verantwortlichkeit für das Vorgehen des Einsatz-
staates trifft. Nach Völkergewohnheitsrecht in der Form, wie es
im jüngsten Entwurf der Völkerrechtskommission über die Staa-
tenverantwortlichkeit wiedergegeben wird46, kommt eine mittel-
bare Verantwortlichkeit eines Staates – hier: des zustimmenden
Mitglieds des Sicherheitsrats – für die Handlungen eines anderen
– hier: des Einsatzstaates – grundsätzlich nur in Betracht, wenn
die Handlung des letzteren Staates ein „internationally wrongful
act“ ist47, also das Völkerrecht verletzt. Zu prüfen ist also, ob eine
solche Verletzung in Betracht kommt.

Unabhängig davon, ob der Einsatzstaat selbst an Menschen-
rechtsverträge gebunden ist, ob also die konkrete Verletzung von
Menschenrechtspositionen im Einsatzgebiet grundsätzlich eine
Verletzung dieser Verträge darstellt, fehlt es an einer solchen
Verletzung, solange der Einsatzstaat im Rahmen des Sicherheits-
ratsbeschlusses agiert. Vielmehr sind alle Maßnahmen, die in
diesem Rahmen getroffen werden, wegen Art. 103 VNC, der den
Vorrang der Verpflichtungen aus der VNC einschließlich von
Verpflichtungen aus Sicherheitsratsbeschlüssen vor allen ande-
ren vertraglichen Verpflichtungen statuiert, grundsätzlich nicht
rechtswidrig; die Bestimmungen der Menschenrechtsverträge
werden insoweit temporär48 durch die VNC und den Sicherheits-
ratsbeschluss nach Kap. VII verdrängt49, der die Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen nach Art. 25 VNC bindet50.

Völkergewohnheitsrecht, wie es im Entwurf über die Staatenver-
antwortlichkeit wiedergegeben wird, erkennt eine einzige Aus-
nahme von dem Erfordernis eines „internationally wrongful act“
in dem Fall an, dass der handelnde Staat durch unwiderstehlichen
Zwang eines anderen zu einer Handlung gezwungen wird, die
ohne diesen Zwang rechtswidrig wäre: Hier ist der zwingende
Staat für die Handlung des gezwungenen verantwortlich51. Eine
Sicherheitsratsresolution, die den mit ihrer Durchführung betrau-
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ten Einsatzstaat zu Handlungen ermächtigt, die gegen Men-
schenrechtspositionen verstoßen, und die diese Handlungen da-
mit rechtmäßig macht, kann jedoch nicht mit unwiderstehlichem
Zwang eines zustimmenden Vertragsstaats auf den Einsatzstaat
gleichgesetzt werden.

Nach alledem kann das Verhalten des Einsatzstaates dem zustim-
menden Vertragsstaat nicht zugerechnet werden; eine mittelbare
Verantwortlichkeit dieses Vertragsstaats wegen seiner Zustim-
mung zu dem Beschluss scheidet damit aus.

2. Das Vereitelungsverbot

Jedoch könnte diese Zustimmung gegen das Verbot verstoßen,
Ziel und Zweck des Menschenrechtsvertrags zu vereiteln. Im
Fall Matthews hat der EGMR der Sache nach entschieden, dass
jeder Vertragsstaat der EMRK ratione materiae die Pflicht habe,
bei der Mitwirkung an Beschlüssen internationaler Stellen – dort:
der im Rat vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten der EU – da-
für Sorge zu tragen, dass die in der EMRK garantierten Rechte –
dort: das aktive Wahlrecht – tatsächlich zugesichert sind52. Nach
diesem Urteil gilt diese Pflicht nicht nur für den Vertragsstaat, in
dessen Hoheitsgebiet die Garantie konkret verletzt wird – dort:
das Vereinigte Königreich –, sondern für alle Vertragsstaaten,
die zugleich Mitgliedstaaten der Internationalen Organisation –
dort: der EU – sind53. Sie lässt sich für die Vertragsstaaten, in de-
ren Hoheitsgebiet es zu keinen Menschenrechtsverletzungen
kommt, als ein Fall der allgemein anerkannten völkergewohn-
heitsrechtlichen, aus Treu und Glauben abgeleiteten Pflicht ver-
stehen, Ziel und Zweck eines Vertrages, dessen Vertragsstaat
man ist, nicht zu vereiteln54.

Ziel und Zweck der Menschenrechtsverträge sind nach der Prä-
ambel zur EMRK die Wahrung und Fortentwicklung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten55. Insofern die Zustimmung zu
einem Beschluss des Sicherheitsrats, der andere Staaten von der
Beachtung der Menschenrechte dispensiert56, dieses Ziel und
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diesen Zweck vereitelt, verstößt sie also gegen das Vereitelungs-
verbot. Zu prüfen ist daher, in welchen Fällen ein Sicherheits-
ratsbeschluss, der mit Zustimmung des Vertragsstaats eines
Menschenrechtsvertrags zustande kommt, dieses Ziel vereitelt.
Das sind jedenfalls nur die Fälle, in denen die Einsatzkräfte
eines mit der Durchführung des Beschlusses betrauten Staates
im Einsatzgebiet durch den Beschluss von der Beachtung von
Menschenrechten befreit werden, an die sie sonst gebunden wä-
ren. Voraussetzung ist also zunächst die Bindung des Einsatz-
staates im Einsatzgebiet an Menschenrechte. Weiter ist das Ver-
hältnis des zustimmenden Vertragsstaats zum Einsatzstaat von
Belang.

a) Die Bindung des Einsatzstaates im Einsatzgebiet an Men-
schenrechte

Die konkrete Verletzung von Menschenrechtspositionen im Ein-
satzgebiet kann nur dann eine Verletzung vertraglich zugesicher-
ter Rechte durch den Einsatzstaat darstellen, wenn dieser zum ei-
nen Vertragsstaat eines Menschenrechtsvertrags und zum
anderen gerade im Einsatzgebiet grundsätzlich an diesen gebun-
den ist. Das letztere ist bei einem Vertragsstaat eines Menschen-
rechtsvertrags offensichtlich der Fall, wenn das Einsatzgebiet
sein eigenes Staatsgebiet ist. Das ist keine abwegige Fallgestal-
tung, wie die Antiterrorismus-Resolution 1373 (2001)57 zeigt;
der MRA weist die Vertragsstaaten des IP geradezu routinemä-
ßig darauf hin, dass sie sicherstellen müssten, dass Maßnahmen
zur Durchführung dieser Sicherheitsratsresolution vollständig
mit dem IP vereinbar seien58. Solche Maßnahmen werden natur-
gemäß ganz überwiegend im Inland getroffen.

Hingegen kommt eine extraterritoriale Bindung der Vertrags-
staaten nach der Rechtsprechung des MRA unter dem IP nicht in
Betracht; der MRA hat ausgeführt, die Beschränkung des An-
wendungsbereichs des IP in Art. 2 I auf alle im Gebiet des
Vertragsstaats befindlichen und seiner Hoheitsgewalt unterste-
henden Personen solle Fälle auch der Besetzung fremden Terri-
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toriums nach den Materialien gerade vom Geltungsbereich des
IP ausschließen59.

aa) Nach der Rechtsprechung des EGMR ist die extraterritoriale
Bindung eines Vertragsstaates die Ausnahme, da die „gewöhnli-
che Bedeutung“ (Art. 31 I WVÜ) des Begriffs „Hoheitsgewalt“
(„jurisdiction“) im Wesentlichen nur deren territoriale (d.h. in-
ländische) Ausübung erfasse60; die EMRK sei nicht dazu be-
stimmt, weltweit Anwendung zu finden61. Eine solche Ausnahme
liegt namentlich dann vor, wenn ein Staat durch tatsächliche
Kontrolle fremden Gebiets und seiner Bewohner als Folge einer
militärischen Besetzung oder aufgrund Einwilligung der dorti-
gen Regierung dort die gesamte oder einen Teil der Hoheitsge-
walt ausübt, die sonst die Regierung dieses Gebietes ausüben
würde62. Die extraterritoriale Bindung ist in diesen Fällen Folge
der ausgeübten Kontrolle63. Eine solche Bindung hat der EGMR
bisher im Falle der Besetzung des Nordteils von Zypern durch
die Türkei angenommen64. Weiter hat der EGMR im Rahmen
von Zulässigkeitsprüfungen eine extraterritoriale Bindung Russ-
lands angesichts des Einflusses dieses Vertragsstaats auf die
Moldawische Republik Transnistrien und der Türkei bei türki-
schen Militäreinsätzen im Nordirak für möglich gehalten65. Da-
mit ist ein Einsatzstaat, der Vertragsstaat der EMRK ist, grund-
sätzlich auch im ausländischen Einsatzgebiet an diese gebunden,
da er dort Kontrolle ausübt.

bb) Zu erörtern bleibt, ob die Ausübung von Hoheitsgewalt im
Einsatzgebiet eine extraterritoriale Bindung des Vertragsstaats
nur dann begründet, wenn das Einsatzgebiet Teil des Gebiets ei-
nes anderen Vertragsstaats der EMRK ist, wenn es also, lägen
nicht besondere Umstände vor, normalerweise der EMRK unter-
läge. Für eine solche Einschränkung der extraterritorialen Bin-
dung der Vertragsstaaten könnte sprechen, dass der EGMR der
EMRK ausdrücklich das Ziel abspricht, das Verhalten der Ver-
tragsstaaten in der ganzen Welt regeln zu wollen66. Außerdem er-
folgte die extraterritoriale Ausübung von Hoheitsgewalt in den
Fällen, die der EGMR im Fall Bankovic unter diesem Gesichts-
punkt erörterte, im territorialen Geltungsbereich der EMRK67. Im
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Fall Zypern/Türkei erklärte der EGMR zudem, in einem Gebiet,
dessen Einwohner sich durch eine fremde Besatzung vom Schutz
der EMRK ausgeschlossen fänden, den sie zuvor genossen hät-
ten, müsse ein bedauerliches Vakuum im System des Menschen-
rechtschutzes vermieden werden68.

Freilich hat der EGMR eine solche Beschränkung der extraterri-
torialen Bindung der Vertragsstaaten auf Fälle, in denen diese die
tatsächliche Hoheitsgewalt innerhalb des territorialen Geltungs-
bereichs der EMRK ausüben, niemals ausdrücklich ausgespro-
chen; bei seinen einschlägigen Äußerungen handelt es sich teils
um obiter dicta, teils betreffen sie einen anderen als den hier er-
örterten Sachverhalt. Im Fall Bankovic war die erörterte Frage
nicht entscheidungserheblich, weil die Bombardierung Belgrads
nach der Entscheidung des EGMR mangels effektiver Kontrolle
des serbischen Gebietes durch die NATO-Staaten keine Aus-
übung von Hoheitsgewalt darstellte; eine Person falle nicht be-
reits deshalb unter die Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats, weil
dieser Rechte dieser Person verletzt habe, die von der EMRK ge-
schützt seien69. Im Fall Zypern/Türkei ging es an der oben zitier-
ten Stelle nicht um die Verantwortlichkeit der Türkei für ihre ei-
genen Einsatzkräfte in Nordzypern – diese hatte der EGMR
bereits im Fall Loizidou bejaht70 –, sondern um die Verantwort-
lichkeit der Türkei für die Handlungen der nordzypriotischen
Satellitenregierung71. Wenn der EGMR also im Fall Bankovic er-
läutert, dass er im Fall Zypern/Türkei mit dem „Vakuum im Sys-
tem des Menschenrechtsschutzes“ nur ein Vakuum in Gebieten
gemeint habe, die normalerweise der EMRK unterlägen, nicht
aber weltweit72, so betrifft das direkt nur die zusätzliche Verant-
wortung des Vertragsstaats für das Handeln örtlicher Behörden,
um die es freilich im Fall Bankovic durchaus nicht ging, und
braucht nicht als zusätzliches Kriterium für die Annahme einer
extraterritorialen Hoheitsgewalt i.S. des Art. 1 EMRK bei Hand-
lungen eigener Einsatzkräfte aufgefasst zu werden. Damit sind
die erörterten Entscheidungen in ihrem Ergebnis auch mit der
Annahme vereinbar, dass ein Vertragsstaat extraterritoriale Ho-
heitsgewalt i.S. des Art. 1 EMRK weltweit über alle von ihm be-
setzten oder ihnen gleichgestellten Gebiete ausübe.
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Für diese Annahme finden sich auch positive Hinweise in der
Rechtsprechung. Zunächst hat der EGMR im Fall Issa eine Be-
schwerde für zulässig erklärt, der Militärmaßnahmen eines Ver-
tragsstaats außerhalb des Geltungsbereichs der EMRK, nämlich
im Nordirak, zugrunde lagen. Wenn die Frage der Hoheitsgewalt
in dieser Entscheidung auch nicht angesprochen wurde73, so hat
der EGMR dort doch festgehalten, dass keine anderen Gründe
dafür nachgewiesen seien, die Beschwerde für unzulässig zu
erklären74. Zudem haben die Vertragsstaaten im Fall Bankovic
ausgeführt, die Militäraktion im Fall Issa sei ein klassischer Fall
der Ausübung von Hoheitsgewalt durch Militär im Ausland
gewesen75; das lässt sich als entsprechende Staatenpraxis
verstehen76. Weiter hat der EGMR im Fall Öcalan die Festnahme
des Beschwerdeführers in Kenia, also außerhalb des territorialen
Geltungsbereichs der EMRK, als Ausübung türkischer Hoheits-
gewalt i.S. des Art. 1 EMRK angesehen, weil der Beschwerde-
führer unter tatsächlicher türkischer Kontrolle gestanden habe77.
Ganz entsprechend hat die EKMR schon frühzeitig entschieden,
dass die Verantwortlichkeit der Vertragsstaaten unter der EMRK
auch ausgelöst werde, wenn sie außerhalb ihres Gebietes Ho-
heitsgewalt ausübten und dabei Personen oder Eigentum unter
ihre tatsächliche Kontrolle brächten78; das fragliche Gebiet – das
Fürstentum Liechtenstein – lag seinerzeit außerhalb des territori-
alen Geltungsbereichs der EMRK79.

Die Rechtsprechung ist somit nicht eindeutig. Jedoch sprechen
die besseren Gründe dafür, den Grundsatz, dass extraterritoriale
Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats i.S. des Art. 1 EMRK (zu-
mindest) immer dann anzunehmen ist, wenn dieser im Ausland
Hoheitsgewalt ausübt, die normalerweise von der dortigen Re-
gierung ausgeübt würde, auf alle von ihm besetzten oder ihnen
gleichgestellten Gebiete anzuwenden. Hierfür spricht zunächst
die in st.Rspr. des EGMR und auch im Fall Bankovic herangezo-
gene Überlegung, dass die Vertragsstaaten kraft ihrer im Einsatz-
gebiet ausgeübten Hoheitsgewalt („public powers“) – anders als
im Falle einer bloßen Luftherrschaft – tatsächlich in der Lage
sind, der einheimischen Bevölkerung die Rechte der EMRK
zuzusichern80. Hierfür spricht auch, dass die Vertragsstaaten in
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Art. 1 EMRK die dort genannten Rechte ausnahmslos allen ihrer
Hoheitsgewalt („jurisdiction“) unterstehenden Personen zusi-
chern und dass die im Englischen mögliche sprachliche Unter-
scheidung zwischen „exercise of jurisdiction“ und „exercise of
public powers“ eine rein semantische, aber keine inhaltliche Un-
terscheidung ist; in der Tat hat der EGMR den ersteren Begriff
durch den letzteren definiert81. Hierfür spricht schließlich, dass es
im höchsten Maße zynisch wäre, wollten die Vertragsstaaten der
EMRK die dort niedergelegten Rechte nur ihrer jeweils eigenen
Bevölkerung sowie der Bevölkerung anderer von ihnen besetzter
Vertragsstaaten angedeihen lassen, aber Menschen, die außer-
halb des territorialen Geltungsbereichs der EMRK unzweifelhaft
ihrer Hoheitsgewalt unterstehen, vom Schutz dieser Rechte aus-
schließen. Die US-amerikanische Auffassung, dass bestimmte
Grundrechte nur territorial beschränkt gelten82, sollte nicht als
Vorbild für die EMRK dienen, zumal in den letzten Jahren deut-
lich geworden ist, welche gravierenden Folgen für die Men-
schenrechte diese Auffassung haben kann83.

cc) Anders als der IP ist also die EMRK in von ihren Vertrags-
staaten besetzten und ihnen gleichgestellten Gebieten überall in
der Welt anwendbar. Für den Beispielsfall Afghanistan wird man
daher annehmen müssen, dass diejenigen mit der Durchführung
des Sicherheitsratsbeschlusses betrauten Einsatzstaaten, die Ver-
tragsstaaten der EMRK sind, grundsätzlich auch in Afghanistan
an diese gebunden sind, da ihre Einsatzkräfte einen Teil der Ho-
heitsbefugnisse ausüben, die sonst die dortige Regierung aus-
üben würde. Hingegen wird man eine Bindung an den IP vernei-
nen können, weil in Afghanistan befindliche Personen nicht als
im Gebiet des jeweiligen Vertragsstaats befindlich betrachtet
werden können. Im Beispielsfall Afghanistan kommt somit nur
bei den Einsatzstaaten, die Vertragsstaaten der EMRK sind,
grundsätzlich ein Verstoß gegen diese in Betracht.
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b)  Das Verhältnis des Vertragsstaats, der dem Sicherheitsrats-
beschluss zugestimmt hat, zum Einsatzstaat

Für die Frage, ob die Zustimmung eines Vertragsstaats zu einem
Sicherheitsratsbeschluss, der den Einsatzstaat im Einsatzgebiet
von der Pflicht zur Beachtung der Menschenrechte befreit84, die
Ziele eines Menschenrechtsvertrags vereitelt, ist ferner das Ver-
hältnis dieses Vertragsstaats zum Einsatzstaat erheblich. Dabei
sind drei Fallgestaltungen zu unterscheiden:

– Der zustimmende Vertragsstaat ist selbst der Einsatzstaat;
– der zustimmende Vertragsstaat und der Einsatzstaat sind Ver-

tragsstaaten desselben Menschenrechtsvertrags;
– die beiden Staaten sind nicht Vertragsstaaten desselben Men-

schenrechtsvertrags.

aa) Sind der Einsatzstaat und der zustimmende Vertragsstaat
nicht Vertragsstaaten desselben Menschenrechtsvertrags, lassen
sich erneut mehrere Fallkonstellationen unterscheiden. Zunächst
ist an den Fall zu denken, dass der Einsatzstaat im Einsatzgebiet
ohnehin keinerlei Menschenrechtsverpflichtungen unterliegt. In
einem solchen Fall geht die Dispens von Menschenrechtsver-
pflichtungen, die der Sicherheitsratsbeschluss bewirkt, ins Lee-
re; hier kann von einer Vereitelung der Ziele des Menschen-
rechtsvertrags, dessen Vertragsstaat das Mitglied des
Sicherheitsrats ist, nicht die Rede sein; damit scheidet ein Ver-
stoß gegen das Vereitelungsverbot hier aus. Nichts anderes dürf-
te gelten, wenn der Einsatzstaat im Einsatzgebiet ausschließlich
durch einen anderen Menschenrechtsvertrag als der zustimmen-
de Vertragsstaat oder nur durch innerstaatliche Grundrechte ge-
bunden ist: Man wird zu den Zielen eines Menschenrechtsver-
trags, die das Vereitelungsverbot schützen soll, nicht auch den
Schutz von Menschenrechten nach anderen Instrumenten zählen
können.

bb) Anders verhält es sich, wenn der zustimmende Vertragsstaat
und der Einsatzstaat Vertragsstaaten desselben Menschenrechts-
vertrags sind. Hier werden Ziel und Zweck dieses Vertrags ver-
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eitelt, wenn der eine Vertragsstaat einem Sicherheitsratsbeschluss
zustimmt, der den anderen Vertragsstaat von den Verpflichtungen
befreit, die dieser erga omnes contractantes übernommen hat.
Freilich ändert dieser Verstoß gegen das Vereitelungsverbot
nichts an Bestand und Wirkung des gleichwohl gefassten Sicher-
heitsratsbeschlusses, so dass das Verhalten der Einsatzstaaten im
Einsatzgebiet nach Art. 103 VNC rechtmäßig bleibt, soweit es
sich im Rahmen des Sicherheitsratsbeschlusses hält85.

cc) Ist schließlich der zustimmende Vertragsstaat selbst mit der
Durchführung des Sicherheitsratsbeschlusses betraut, der ihn
von der Beachtung von Menschenrechten dispensiert, die er ohne
diese Dispens im Einsatzgebiet beachten müsste, so stellt seine
Zustimmung zu diesem Beschluss offenkundig ebenfalls einen
Verstoß gegen das Vereitelungsverbot dar86. Ein solcher Staat
würde sich mit der Zustimmung zum Sicherheitsratsbeschluss
selbst von der Beachtung des Menschenrechtsvertrags dispensie-
ren und damit dessen Ziele im konkreten Fall vereiteln.

Auch hier hat die Rechtswidrigkeit dieses Verhaltens keinen Ein-
fluss auf Bestand und Wirkung des gleichwohl gefassten Sicher-
heitsratsbeschlusses, so dass das Verhalten von Einsatzstaaten
im Rahmen des Sicherheitsratsbeschlusses grundsätzlich recht-
mäßig bleibt. Fraglich ist jedoch, ob dies auch für die eigenen
Einsatzkräfte des zustimmenden Vertragsstaats gilt. Das ist zu
verneinen, soweit das Verhalten dieser Einsatzkräfte gegen den
Menschenrechtsvertrag verstößt. Hier gilt vielmehr der völker-
gewohnheitsrechtliche Grundsatz, dass kein Staat aus seinem ei-
genen Fehlverhalten soll Nutzen ziehen können87. Wenn etwa in
Afghanistan britische Sicherheitskräfte foltern sollten und das
Vereinigte Königreich unter Berufung auf Art. 103 VNC geltend
machen könnte, das Folterverbot der Menschenrechtsverträge sei
hier wegen des Vorrangs des Sicherheitsratsbeschlusses vor die-
sen Verträgen nicht anwendbar, so würde es aus seinem eigenen
rechtswidrigen, weil gegen den Menschenrechtsvertrag versto-
ßenden Verhalten – der Zustimmung zur fraglichen Sicherheits-
ratsresolution – einen Vorteil ziehen, was ihm der genannte
Grundsatz gerade verwehrt. Es trifft deshalb nicht den entschei-
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denden Punkt, wenn ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats
geltend macht, falls sein von der Sicherheitsratsresolution 1373
(2001) angeordnetes Vorgehen gegen den Terrorismus von Ver-
tragsmenschenrechten abweichen sollte, „the provision of Arti-
cle 103 of the Charter of the United Nations to the effect that ob-
ligations under the Charter prevailed over those under any other
international agreement would apply“88. Entscheidend ist viel-
mehr, dass dieses Mitglied sich nicht selbst wirksam durch Zu-
stimmung zu dieser Resolution von der Beachtung seiner Ver-
tragspflichten dispensieren konnte.

3. Materielles Ergebnis

Als Endergebnis der materiellen Prüfung lässt sich damit festhal-
ten, dass ein Vertragsstaat eines Menschenrechtsvertrags, der
Mitglied des Sicherheitsrats ist, seine Pflicht, Ziel und Zweck
dieses Vertrages nicht zu vereiteln, verletzt, wenn er einem Si-
cherheitsratsbeschluss zustimmt, der Menschenrechtsverletzun-
gen durch den zustimmenden oder einen anderen Vertragsstaat
desselben Menschenrechtsvertrags in ihrem jeweiligen Staatsge-
biet, im Falle der EMRK auch in einem Gebiet zulässt, in dem
der Einsatzstaat hoheitliche Befugnisse ausübt. Hingegen ist das
Vorgehen des Einsatzstaates im Einsatzgebiet im Rahmen des
Sicherheitsratsbeschlusses nur dann nicht gerechtfertigt, wenn
der Einsatzstaat selbst dem Sicherheitsratsbeschluss unter Ver-
stoß gegen einen Menschenrechtsvertrag zugestimmt hat.

III.Prozedurale Prüfung

Bei der Prüfung der Überwachungsmechanismen der Menschen-
rechtsverträge, in deren Rahmen die erörterten Menschenrechts-
verletzungen geltend gemacht werden können, ist danach zu un-
terscheiden, ob das materiell vertragsrechtswidrige Verhalten
eines Vertragsstaats abstrakt in der Zustimmung zu einem Be-
schluss des Sicherheitsrats oder konkret in der Verletzung eines
Menschenrechts im Einsatzgebiet besteht89.
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1. Staatenberichte

Die Staatenberichte nach Art. 40 IP beziehen sich auf die Maß-
nahmen, die zur Verwirklichung der im IP anerkannten Rechte
getroffen wurden, sowie auf Umstände und Schwierigkeiten, die
die Durchführung des IP behindern. Der MRA hat Maßnahmen
des Vereinigten Königreichs zur Umsetzung der Antiterroris-
mus-Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats zum Anlass ge-
nommen, den Vertragsstaat im Staatenberichtsverfahren darauf
hinzuweisen, dass er auch bei der Umsetzung dieser Resolution
die Rechte aus dem IP zu schützen habe90. Das Vereinigte König-
reich hat mit dem Hinweis auf Art. 103 VNC geantwortet; die
Vorschriften des IP würden durch den Sicherheitsratsbeschluss
verdrängt91. Das trifft m.E. nicht zu; da das Vereinigte König-
reich als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats selbst den Sicher-
heitsratsbeschluss hätte verhindern können, hat es – unter der
Voraussetzung, dass die Resolution tatsächlich Verstöße gegen
den IP vorschreibt oder zulässt – gegen seine Pflicht verstoßen,
Ziel und Zweck dieses Vertrages nicht zu vereiteln, und würde,
wenn es sich auf ihn zur Rechtfertigung einer Handlung berufen
wollte, die gegen den IP verstößt, aus diesem seinem eigenen
rechtswidrigen Tun Nutzen ziehen. Allerdings hat der MRA die
Beteiligung des Vereinigten Königreichs am Zustandekommen
dieser Resolution nicht thematisiert. M.E. ist die Zustimmung zu
solchen Beschlüssen unter Art. 40 IP als Maßnahme zu betrach-
ten, die zur (Nicht-)Verwirklichung der im IP anerkannten Rech-
te getroffen wurde und die damit im Staatenberichtsverfahren er-
örtert werden kann.

2. Die Staatenbeschwerde

Bei Staatenbeschwerden gegen die Zustimmung eines Vertrags-
staats zu einem Sicherheitsratsbeschluss stellt sich vorab die Fra-
ge, ob die Vertragsorgane – EGMR und MRA – zu einer Ent-
scheidung deshalb unzuständig sein könnten, weil sie im Falle
der Feststellung einer Verletzung der Menschenrechte durch ei-
nen zustimmenden Vertragsstaat zugleich über das Verhalten des



25

Sicherheitsrats selbst sowie möglicherweise solcher anderer Mit-
glieder des Sicherheitsrats entscheiden müssten, die nicht ihrer
Jurisdiktion unterliegen92. Sofern die Staatenbeschwerde sich ge-
gen alle Vertragsstaaten des fraglichen Menschenrechtsvertrags
richtet, die zugleich Mitglieder des Sicherheitsrats sind, ist diese
Frage zu verneinen: Die Entscheidung, dass eine Verletzung die-
ses Vertrags vorliegt, kann schon der Natur der Sache nach den
Sicherheitsrat selbst und andere Mitglieder, die nicht Vertrags-
staaten dieses Menschenrechtsvertrags sind, nicht direkt betref-
fen. Da der Internationale Gerichtshof (IGH) entschieden hat,
seine Zuständigkeit sei nicht zwangsläufig ausgeschlossen, wenn
die beantragte Entscheidung die rechtlichen Interessen eines
Staates berühren könnte, der nicht Prozesspartei sei93, dürfte eine
indirekte Betroffenheit anderer Mitglieder und des Sicherheits-
rats selbst auch vor dem MRA oder dem EGMR keine Rolle
spielen.

Gegen eine Verletzung des Vereitelungsverbots dürfte eine Staa-
tenbeschwerde nach dem IP angesichts der Formulierung des
Art. 41 IP – es wird geltend gemacht, ein anderer Vertragsstaat
komme seinen Verpflichtungen aus dem IP nicht nach – zulässig
sein; die Beachtung des abstrakten Verbots der Zustimmung zu
Sicherheitsratsbeschlüssen, die Verstöße gegen den IP zulassen
oder vorschreiben, lässt sich als Verpflichtung aus dem IP ver-
stehen.

Dasselbe gilt im Rahmen der EMRK. Zwar lässt Art. 33 EMRK
eine Staatenbeschwerde nur wegen eines „alleged breach of the
provisions of the Convention“ zu. Die vom EGMR im Fall
Matthews angenommene Pflicht der Vertragsstaaten, in deren
Hoheitsgebiet es zu keiner konkreten Menschenrechtsverletzung
kam, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschenrechte tatsächlich
zugesichert sind94, ist, wie bereits ausgeführt, als ein Fall der Ver-
pflichtung zur Beachtung des Vereitelungsverbots zu verstehen.
Eine Verletzung dieser Pflicht stellt zugleich einen Verstoß ge-
gen eine oder mehrere Bestimmungen der EMRK dar, nämlich
gegen diejenigen, deren tatsächliche Zusicherung aufgrund des
mit Zustimmung des Vertragsstaats gefassten Sicherheitsratsbe-
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schlusses nicht mehr gegeben ist. Damit ist eine Staatenbe-
schwerde auch hier zulässig.

Weiter ist die Zulässigkeit einer Staatenbeschwerde gegen einen
zustimmenden Vertragsstaat zu bejahen, der selbst mit der
Durchführung eines Beschlusses betraut ist: Da hier einer Beru-
fung auf Art. 103 VNC zur Rechtfertigung des Verhaltens im
Einsatzgebiet der Grundsatz entgegensteht, dass niemand aus
seinem eigenen Fehlverhalten soll Nutzen ziehen können, kann
die Beschwerde hier auch auf das Verhalten im Einsatzgebiet ge-
stützt werden. Hier lässt sich im Falle konkreter Menschen-
rechtsverletzungen ohne Frage sowohl von einem „alleged
breach of the provisions of the Convention“ als auch, soweit die-
se Verletzungen im eigenen Hoheitsgebiet des Vertragsstaats er-
folgen, davon sprechen, dass der Vertragsstaat seinen Verpflich-
tungen aus dem IP nicht nachkommt.

3. Die Individualbeschwerde

Individualbeschwerden sind eröffnet wegen der Behauptung des
Beschwerdeführers, in einem der in der EMRK anerkannten
bzw. im IP niedergelegten Rechte verletzt zu sein. Der Pflicht zur
Beachtung des Vereitelungsverbots, gegen die ein zustimmender
Vertragsstaat verstößt, entspricht die Pflicht der Vertragsstaaten,
die in den Menschenrechtsverträgen verankerten Rechte zuzusi-
chern. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint eine Individualbe-
schwerde daher als zulässig, die auf einen Verstoß gegen das
abstrakte Verbot der Zustimmung zu Sicherheitsratsbeschlüssen
gestützt würde, die Verstöße gegen Menschenrechtsverträge zu-
lassen oder anordnen. Jedoch wird ein Verstoß gegen dieses Ver-
bot einen Bürger kaum je konkret verletzen, da Beschlüsse des
Sicherheitsrats regelmäßig nicht self-executing sind, sondern der
Umsetzung durch die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
bedürfen. Der Beschwerdeführer, der eine Individualbeschwerde
auf das Abstimmungsverhalten eines Vertragsstaats im Sicher-
heitsrat stützen würde, wäre also durch dieses Verhalten nicht
beschwert; die Individualbeschwerde wäre daher – als Individu-
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albeschwerde gegen eine abstrakte Maßnahme – unzulässig, weil
mit den Menschenrechtsverträgen ratione materiae unver-
einbar95. Gleichzeitig wäre regelmäßig eine Individualbeschwer-
de gegen das konkrete Verhalten des Einsatzstaates am Einsatz-
ort unzulässig, weil dieses durch Art. 103 VNC gerechtfertigt ist.

Anders verhält es sich bei einer Individualbeschwerde gegen ei-
ne Maßnahme eines Vertragsstaats im Einsatzgebiet, der selbst
als Mitglied des Sicherheitsrats einem entsprechenden Beschluss
unter Verstoß gegen seine Pflicht zugestimmt hat, Ziel und
Zweck des Menschenrechtsvertrags nicht zu vereiteln. Da sich
dieser Vertragsstaat auf den Sicherheitsratsbeschluss nicht zur
Rechtfertigung einer Menschenrechte verletzenden Maßnahme
im Einsatzgebiet berufen kann, ist hier die Individualbeschwerde
nicht gegen den Beschluss, wohl aber gegen eine solche Maß-
nahme grundsätzlich zulässig.

IV.Schluss

Der Sicherheitsrat ist nicht legibus solutus, steht nicht über dem
Recht, kommt aber einer solchen Position bedenklich nahe. An
Menschenrechte ist er als Gremium praktisch nicht gebunden;
zudem hat er das Recht, Staaten von der Beachtung von Men-
schenrechtsverträgen zu dispensieren. Dabei wäre es naiv, den
Sicherheitsrat ohne weiteres als menschenrechtsfreundliche In-
stitution zu betrachten; er setzt sich aus Staatenvertretern zusam-
men und ist deshalb, was die Beachtung der Menschenrechte be-
trifft, grundsätzlich nicht weniger verdächtig ist als die Staaten
selbst, gegen die sich die Menschenrechte in erster Linie richten.
Es erschien deshalb der Mühe wert, zu untersuchen, ob der Si-
cherheitsrat indirekt, über seine Mitglieder, an Menschenrechts-
verträge gebunden werden kann, ob also das Abstimmungsver-
halten derjenigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die zugleich
Vertragsstaaten der Menschenrechtsverträge sind, an diese ge-
bunden ist. Es hat sich gezeigt, dass das in gewissem Umfang der
Fall ist. Jedoch entsprechen dieser materiellen Bindung kaum
prozedurale Sicherungen, die dem Bürger zugänglich wären. Der
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praktisch wichtigste Befund ist deshalb der, dass ein zustimmen-
der Vertragsstaat, der selbst mit der Durchführung eines Sicher-
heitsratsbeschlusses betraut ist und durch diesen dabei von der
Beachtung der Menschenrechte dispensiert werden soll, sich auf
diese Dispens nicht berufen kann, wenn er im Einsatzgebiet – im
Falle des IP nur in seinem eigenen Staatsgebiet, im Falle der
EMRK auch in fremdem Gebiet, über das er tatsächlich Hoheits-
gewalt ausübt – Menschenrechte verletzt. Gegen eine solche
Verletzung ist (auch) die Individualbeschwerde eröffnet. Inso-
weit wird den Mitgliedern des Sicherheitsrats der „corporate
veil“ entzogen, der menschenrechtliche Durchgriff auf sie er-
öffnet.
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